
chen Nachmittag in geselliger Runde. Zur Unter-
haltung erwartet Sie eine musikalische Darbie-
tung, die für gute Stimmung sorgen wird. Natür-
lichdarfdasleiblicheWohldabeinichtzukurzkom-
men.GenießenSieduftendenKaffeeundeineAus-
wahlanköstlichenKuchenvariationen.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme und da-
rauf, gemeinsam einen unterhaltsamen und ge-
nussvollenNachmittagzuverbringen.
HerzlicheGrüße,
KenStutzmann (Ortsbürgermeister)
Kai Lemke (1.Beigeordneter)
AndreasRichter (Beigeordneter)

ACHTUNGÄNDERUNG
OrtskarteillBeindersheim
Die nächste Ortskartellsitzung findet am Diens-
tag, 04. November 2025, um 19:30 Uhr im Sit-
zungssaaldesBeindersheimerRathausesstatt.
Tagesordnung:
-PlanungdesBeindersheimerWeihnachtsmarktes
-PlanungVeranstaltungskalender2026
Alle Vereinsvertreterinnen und -vertreter sind
herzlicheingeladen,anderSitzungteilzunehmen.
Kai Lemke
1.Beigeordneter

BEKANNTMACHUNG
AmDienstag,dem04.November2025um19:00
Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Bein-
dersheimeineSitzungdesAusschusses fürsoziale
Angelegenheiten, Sport und Kultur der OG Bein-
dersheimstatt.
Tagesordnung
NICHTÖFFENTLICHERTEIL
01. VergabederPfründnergelder zuHorchheim
02. MitteilungenundAnfragen
gez.:Kai Lemke
1.Ortsbeigeordneter

Großniedesheim
AmtlicheBekanntmachungen

Bebauungsplan„Solarpark im
kleinenNonnental –1.Änderung“
Hier: Durchführung der Öffentlichkeitsbeteili-
gunggemäß§3Abs.2BauGB

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Großniedes-
heim hat in seiner Sitzung am 09.10.2025 die Of-
fenlage des Bebauungsplanes “Solarpark im klei-
nenNonnental –1.Änderung„beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am
08.05.2025, die frühzeitige Offenlage gemäß § 3
Abs. 1 BauGBwurde vonDienstag, 10.06.2025 bis
einschließlichFreitag,11.07.2025durchgeführt.
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 6,6 ha
und befindet sich westlich des Siedlungskörpers
Kleinniesheims auf der Gemarkung Großniedes-
heimunmittelbaröstlichderAutobahnA61.

DerGeltungsbereich liegt inderGewanne„Imklei-
nenNonnental“undwirdbegrenzt:
• imNorden: durch die südlicheGrenze des Flur-
stücks1061

• imOsten: durch die westliche Grenze des Flur-
stücks1030 (WirtschaftswegparallelderA61)

• imSüden: durch die nördliche Grenze des Flur-
stücks1055 (Wirtschaftsweg)

• im Westen: durch die östliche Grenze des Flur-
stücks1054 (Wirtschaftsweg)

DerGeltungsbereichumfasstdasFlurstück1056/1
vollständig und ergibt sich abschließend aus dem
beigefügten Lageplan, der Bestandteil dieses Be-
schlusses ist.

Begründung
Mit dem Bebauungsplan „Solarpark im kleinen
Nonnental“ (rechtskräftig seit 20.04.2023) wurde
die planungsrechtliche Grundlage für die Errich-
tung einer Freiland-Photovoltaik-Anlage auf Flä-
chen westlich des Siedlungskörpers Kleinniedes-
heims auf der Gemarkung Großniedesheim un-
mittelbaröstlichderAutobahnA61geschaffen.
Entsprechend dem ursprünglichen Konzept des
InvestorswurdeeineGrundflä-chenzahl(GRZ)von
0,4 festgesetzt, hierdurchkanneineGesamtfläche
von ca. 26.060 m2 mit 11.405 Stück PV-Modulen
überdecktwerden.ZwischenzeitlichwurdediePla-
nung vom Vorhabenträger weiter konkretisiert.
Dabeiwurdeeineursprünglichnicht vorgesehene
VerdichtungderSolarmodulevorgenommen.Die-
seVerdichtung führt dazu, dassdieGesamtfläche,
die nonmit ca. 13.041 Stück PV-Modulen bedeckt
werden soll, auf ca. 28.300 m2 ansteigt. Die Ge-
samtleistung wird voraussichtlich von ca. 7.070
kWPauf rund8.085kWPansteigen.
Durch eine Änderung des Energiewirtschaftsge-
setzesergibtsichzudemzunehmenddasErforder-
nis, den in einer Solaranlage erzeugte Strom ent-
weder vor Ort zu speichern oder umzuwandeln.
Die hierfür erforderlichen Anlagen erfordern
Grundflächen, die gemäß dem bislang gültigen
Bebauungsplannochnichtvorgesehensind.
Zur planungsrechtlichen Absicherung dieser Än-
derungen der Planung werden eine Ergänzung
der zulässigen Nutzung um Anlagen für die Spei-
cherung und die Umwandelung des dort erzeug-
tenStromssowieeineAnpassungderFestsetzung
zurGrundflächenzahlerforderlich.
In derÖffentlichkeitsbeteiligunggemäß§3Abs. 2
BauGB werden die Bürger über die allgemeinen
ZieleundZweckederPlanungunterrichtet; sieha-
ben Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.
Der Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark im
kleinen Nonnental - 1. Änderung“ wird einschließ-
lichseinerTextlichenFestsetzungenundseinerBe-
gründung sowie diesem Veröffentlichungstext
hierzu inderZeit

vonMontag03.11.2025bisMittwoch03.12.2025

im Internetveröffentlichtunter:
https://www.lambsheim-hessheim.de/bauen-
wohnen/bauleitplanung/aktuelle-verfahren/

OGGroßniedesheim
Zudem liegen folgende, nach Einschätzung der
Ortsgemeinde wesentlichen umweltrelevanten
Stellungnahmenaus:
• eine Stellungnahme des Verbands Region
Rhein-Neckar zu regionalenGrünzügenundzur
Doppelnutzung der Fläche durch Landwirt-
schaftundFotovoltaik,

• eineStellungnahmederStruktur-undGenehmi-
gungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft/Abfallwirtschaft/Bodenschutz zur Nie-
derschlagswasserbewirtschaftungundzumBo-
denschutz,

• eine Stellungnahme des NABU Frankenthal e.V.
zur Begrünung und Pflege, , zur Ausgestaltung
derEinfriedungundzumInsektenschutz

Zusätzlich wird der Entwurf des Bebauungsplans
„Solarpark im kleinen Nonnental – 1. Änderung““
einschließlich der genannten Unterlagen im
Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwal-
tung Lambsheim-Heßheim, Verwaltungsstelle
Heßheim, Hauptstraße 14, Zimmer 3.05, zu fol-
gendenDienstzeitenöffentlichausgelegt:
montags– freitags von8.00–12.00Uhr
dienstagszusätzlich von14:00–18.00Uhr
mittwochsunddonnerstags von14.00–16.00Uhr

Eswirddaraufhingewiesen,
• dass Stellungnahmen während der Dauer der
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden kön-
nen,

• dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt
werden sollen (per E-Mail an b-plan@lambs-
heim-hessheim.de),beiBedarfaberauchbeider
Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-
Heßheim, Verwaltungsstelle Heßheim, Haupt-
straße 14, 67258 Heßheim abgegeben werden
können,

• dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können
und

• neben der Veröffentlichung auf der Homepage
der VG Lambsheim-Heßheim als leicht zu errei-
chendeZugangsmöglichkeitdieöffentlicheAus-
legungbesteht.

Großniedesheim,31.10.2025
FürdieOrtsgemeinde
Gez.:Walther,Ortsbürgermeister
FürdieVerbandsgemeinde
Gez.:Reith,Bürgermeister

GeltungsbereichdesBebauungsplans
OrtsgemeindeGroßniedesheim
„Solarpark im kleinen Nonnental – 1. Ände-
rung“

(OhneMaßstab)

Seite 6 31. Oktober 2025Amtsblatt Lambsheim-Heßheim


